
Meldung über 
 (möglichen)

sexuellen
Missbrauch

 

Bischöfliche
Beauftragte für die

Prüfung von Vorwürfen
sexualisierter Gewalt

 

Gespräch mit dem
(möglichen) Opfer

 

Hinweis auf
 Hilfsangebote

 

tasächliche
Anhaltspunkte
auf sexuellen
Missbrauch

 

Info über das Vefahren
 Hinweis auf das

Gespräch mit dem
möglichen Täter

 Hinweis auf Meldung an
die Staatsanwaltschaft

 es wird Protokoll
geführt

 

Gespräch mit dem
(möglichen) Täter

 

Es besteht Meldepflicht für
alle im kirchlichen Dienst
stehende Personen wie
auch alle Ehrenamtlichen.

 

 Opfer wünscht
ausdrücklich keine
Mitteilung an die

Staatsanwaltschaft
 

Information an
den Bischof

 

Es sind
weitere

Gefährdungen
zu befürchten

 

Kirchenrechtliche
 Voruntersuchung
 

keine
Anhaltspunkte
auf sexuellen
Missbrauch

 

Verfahren wird
eingestellt

 

Staatsanwaltschaft
 wird eingeschaltet

 

Anhaltspunkte
nicht bestätigt

 
Urteil

 

Straftat 
 verjährt
 

Kirchenrechtliches
Strafverfahren

 

Mitteilung an
die Glaubens-

 kongregation
 in Rom

 

Urteil
 

2018 - Bistum Essen 
 

Verfahrensordnung zum Umgang
mit Hinweisen auf sexuellen
Missbrauch durch Kleriker

 

Veröffentlichung
 relevanter Infos

 im kirchlichen
 Amtsblatt

 

Mitteilung an 
 (zukünftige)

 Einsatzorte
 

Information an
das Opfer

 

Information an
das Opfer

 


